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Informationsblatt: 
Gewalt gegen Frauen 
 

 
A. Definition 
„Gewalt gegen Frauen umfasst jede gegen Frauen auf Grund ihrer Geschlechtszugehörigkeit 
gerichtete Gewalthandlung, durch die Frauen physischer, sexueller oder psychischer Scha-
den oder Leid zugefügt wird oder zugefügt werden kann, einschliesslich der Androhung der-
artiger Handlungen, der Nötigung und der willkürlichen Freiheitsberaubung, unabhängig da-
von, ob im öffentlichen oder im privaten Bereich.“ 

Definition laut Resolution der UNO-Generalversammlung vom 20. Dezember 1993 
(A/RES/48/104. Declaration on the Elimination of Violence against Women). 

 

B. Formen von Gewalt gegen Frauen 
Gewalt gegen Frauen umfasst unter anderen folgende Gewalthandlungen: 

• Häusliche Gewalt 

• Sexuelle Gewalt im öffentlichen und privaten Bereich 

• Sexuelle Belästigung 

• Zwangsprostitution 

• Frauenhandel 

• Zwangsheirat 

• Gewalt gegen Frauen in bewaffneten Konflikten 

• Erzwungene Sterilisation 

• Beschneidung und andere traditionelle Praktiken, die Frauen physisch, sexuell oder 
psychisch Schaden zufügen. 

 
C. Häusliche Gewalt gegen Frauen 
Gewalt gegen Frauen wird überwiegend durch Partner und im häuslichen Bereich verübt, 
und stellt eine der häufigsten und verstecktesten Formen der Gewalt gegen Frauen dar.  

Häusliche Gewalt kann viele Formen annehmen: darunter physische, sexuelle und psychi-
sche Gewalt. Sie führt zu erheblichen psychischen, psychosozialen und gesundheitlichen 
Folgen für Betroffene.  



Die Fachstelle gegen Gewalt FGG des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann 
EBG konzentriert sich in ihrer Arbeit in erster Linie auf die Bekämpfung der Gewalt in Paar-
beziehungen und Trennungssituationen. Sie hat eine Reihe von Informationsblättern1 publi-
ziert, die in knapper Form über wesentliche Aspekte der Problematik informieren: 

• Definition, Formen und Betroffene häuslicher Gewalt 

• Zahlen zu häuslicher Gewalt 

• Gewaltspirale in Paarbeziehungen 

• Gewalt in Trennungssituationen 

• Stalking: bedroht, belästigt, verfolgt 

• Gewalt gegen Männer 

• Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Frauen und Männer 

• Häusliche Gewalt in der Schweizer Gesetzgebung 

Auf unserer Webseite finden Sie auch Adresslisten von kantonalen und regionalen Interven-
tionsstellen gegen häusliche Gewalt.2

 

D. Die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen in der Schweiz 
In den 1970er Jahren begann die neue Frauenbewegung öffentlich sexuelle Gewalt gegen 
Frauen zu thematisieren. Dabei war vor allem von Vergewaltigung die Rede. Erst Anfang der 
1980er Jahre wurde darüber gesprochen, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen mehrheitlich 
von Bekannten oder Partnern ausgeübt wird. Die Gewalt im häuslichen Bereich wurde zum 
Thema. Es entstanden die ersten Frauenhäuser zum Schutz misshandelter Frauen.  

Seit den 80er und verstärkt seit den 90er Jahren wurden im Zuge der zunehmenden interna-
tionalen Beschäftigung mit der Problematik in mehreren europäischen Ländern Studien zu 
Gewalt gegen Frauen durchgeführt. In den 1990er Jahren wurden auch in der Schweiz erste 
Studien verfasst.3 Es folgten politische Vorstösse, die forderten, Massnahmen gegen häusli-
che Gewalt, insbesondere gegen Gewalt an Frauen in Paarbeziehungen, zu ergreifen und zu 
institutionalisieren.  

Ende der 1990er Jahre entstanden in der Schweiz erste Interventionsprojekte gegen häusli-
che Gewalt mit dem Ziel, die Arbeit der regionalen Institutionen (Polizei, Justiz, Opferhilfe, 
Frauenhäuser, ÄrztInnen u.a.) zu vernetzen.4

Durch diese Initiativen und Massnahmen hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Gewalt 
gegen Frauen wird nicht länger als privates Problem angesehen. Vielmehr hat sich die Ein-
sicht durchgesetzt, dass auch der Staat seine Verantwortung in der Bekämpfung der Gewalt 
übernehmen muss. Dies hat auch seinen Niederschlag in der Gesetzgebung gefunden. 

                                                      
1 Diese Informationsblätter können als pdf von unserer Webseite www.gleichstellung-schweiz.ch unter dem Link: Hintergründe 
kennen – zielgerichtet handeln  Informationsblätter – kurz und konzentriert herunter geladen werden. 
2 www.gleichstellung-schweiz.ch unter dem Link: Prävention und Intervention  Interventionsstellen, Interventionsprojekte und 
Gleichstellungsbüros 
3 siehe unter G. Literatur, S. 5 
4 Weitere Informationen sowie Adresslisten finden sich auf unserer Webseite www.gleichstellung-schweiz.ch unter dem Link: 
Prävention und Intervention 
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Aktuelle Informationen zum Stand der Gesetzgebung zu häuslicher Gewalt in der Schweiz 
finden Sie auf unserem Informationsblatt „Häuslicher Gewalt in der Schweizer Gesetzge-
bung“, auf unserer Webseite unter dem Link: Gewalt ist keine Privatangelegenheit – rechtli-
che Aspekte; weiterführende Literatur sowie Studien finden Sie in der Literaturliste.5  

 

E. Internationale Anstrengungen gegen Gewalt an Frauen6  
Zahlreiche internationale Organisationen versuchen Gewalt gegen Frauen, insbesondere 
auch häusliche Gewalt, zu bekämpfen und zu verhindern. 

 

1. Europarat  
Der Europarat hat im Jahr 2004 eine Kampagne zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen, 
einschliesslich der häuslichen Gewalt, gestartet. Diese Kampagne wird im März 2008 ab-
geschlossen7. 

Das Programm der Kampagne betont, dass Gewalt gegen Frauen auf dem Machtgefälle 
zwischen Frauen und Männern basiert und eine schwere Diskriminierung der Frauen in der 
Gesellschaft und in der Familie bedeutet. Gewalt gegen Frauen stellt eine Menschenrechts-
verletzung dar, sowie ein ernsthaftes Hindernis für die Überwindung der Ungleichstellung 
von Frauen und Männern in der Gesellschaft. Gewalt gegen Frauen beeinträchtigt den Frie-
den, die Sicherheit und die Demokratie in Europa. Die Kampagne des Europarates betont 
die Verantwortung der Staaten die Menschenrechte aller ihrer Bürgerinnen und Bürger zu 
respektieren, zu schützen und zu garantieren. Daher müssen die Staaten geeignete Mass-
nahmen treffen, um Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhindern, zu verfolgen 
und zu bestrafen. Dabei müssen sowohl die Ursachen wie auch die Folgen der Gewalt an-
gegangen werden. Es braucht Anstrengungen zur Veränderung von Einstellungen und Ver-
halten gegenüber der Gewalt, und es müssen rechtliche, politische und praktische Mass-
nahmen ergriffen werden. 

 

2. Europäische Union EU 
Die Europäische Union hat die Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und 
Frauen im Rahmen der „Daphne“ Programme unterstützt. Diese Programme sollen zur Si-
cherstellung eines hohen Schutzes der körperlichen und psychischen Gesundheit beitragen. 
Ziel ist der Schutz vor Gewalt (insbesondere der Gewalt in Form sexueller Ausbeutung und 
sexuellen Missbrauchs), die Verhütung von Gewalt und die Unterstützung der Opfer.  

„Daphne“8 lief von 2000-2003 und stellte den Beginn einer europäischen Zusammenarbeit 
auf der Ebene der nichtstaatlichen Organisationen dar, die bei der Bekämpfung von Gewalt 
gegen Kinder, Jungendliche und Frauen eine zentrale Rolle spielen. Das Programm sollte 
dazu beitragen, die Erfahrungen und Konzepte der nichtstaatlichen Organisationen zu för-
dern und zu verbreiten und mit ähnlichen Organisationen in anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union auszutauschen. Die im Rahmen des Programms von der EU finanzierten 

                                                      
5 siehe unter G. Literatur, S. 5 
6 Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.gleichstellung-schweiz.ch unter dem Link: Gewalt - auch interna-
tional ein Thema 
7 http://www.coe.int/t/dc/campaign/stopviolence/default_en.asp  
8 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l33062.htm
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Projekte betrafen den Auf- und Ausbau europäischer Netze sowie die Durchführung innova-
tiver Pilotprojekte, deren Ergebnisse auf andere Mitgliedstaaten und Regionen übertragbar 
sein sollten. Ziel war weiter auch, die Öffentlichkeit durch Informationskampagnen für jene 
Probleme zu sensibilisieren, mit denen Gewaltopfer in der Familie, in ihrem sozialen Umfeld 
und in der Gesellschaft fertig werden müssen. 

Das Programm „Daphne“ war ein derartiger Erfolg, dass die Europäische Union das „Daphne 
II“9 Programm initiierte. Dieses läuft von 2004-2008 und hat einen wesentlich höheren Fi-
nanzierungsrahmen erhalten. Im Rahmen dieses Programms werden Projekte finanziert, die 
auf die Unterstützung von Gewaltopfern abzielen und verhindern sollen, dass diese erneut 
Gewalt ausgesetzt sind. Ziel dieser Projekte ist die Bewusstseinsbildung, welche persönli-
chen und sozialen Schäden Gewalt für die Opfer, Familien, Gemeinschaften und die Gesell-
schaft insgesamt zur Folge hat. 

Bereits beschlossen und momentan in der Startphase ist das Programm „Daphne III“10, das 
den Fokus auf die Gewaltbetroffenheit von Kindern und Jugendlichen legen wird. 

 
3. Vereinte Nationen UNO 
Resolutionen und andere Dokumente unterschiedlicher UNO-Organe betonen, dass Gewalt 
gegen Frauen eine Menschenrechtsverletzung darstellt und dass die Beseitigung jeder Form 
der Diskriminierung der Frau ein fester Bestandteil der Bemühungen zur Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen sein muss. Die Staaten sind verpflichtet, ernsthafte Massnahmen zum 
Schutz der Opfer und zur Verhütung häuslicher Gewalt zu ergreifen. Diese Massnahmen 
sollten unter anderem Anstrengungen zur Sensibilisierung von Individuen und der Gemein-
schaft, die Menschenrechtserziehung, die Stärkung präventiver Massnahmen, die Sicherstel-
lung der rechtlichen und sozialen Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt sein, sowie die Unterstüt-
zung und Förderung von Programmen, die eine Änderung im Verhalten gewaltausübender 
Personen bewirken können, umfassen. 

 
F. Viel erreicht – Viel zu tun 
Vieles wurde in den letzten Jahrzehnten bei der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen im 
privaten und im öffentlichen Raum sowohl in der Schweiz als auch international erreicht. Die 
Problematik häuslicher Gewalt gegen Frauen rückt immer mehr in das Zentrum des öffentli-
chen Bewusstseins und die Einsicht, dass häusliche Gewalt nicht zu rechtfertigen und mit 
allen Mitteln zu bekämpfen ist, hat sich durchgesetzt. 

In vielen Ländern werden aktuell Evaluationen der eingeführten Massnahmen gegen häusli-
che Gewalt und der Beratungsangebote durchgeführt. Diese zeigen mehrheitlich, dass der 
Auf- und Ausbau möglichst niederschwelliger Hilfe und Unterstützung, eine stärkere Ausdif-
ferenzierung der Unterstützungsangebote sowie gezielte Öffentlichkeitsarbeit in Kombination 
mit der Verbreitung von Informationen über mögliche Hilfe und rechtliche Intervention einen 
wesentlichen Beitrag zur Prävention von häuslicher Gewalt und zum Schutz der Opfer leisten 
können (BMFSFJ 2004). Wichtig bei der Prävention und Intervention gegen Gewalt ist insbe-
sondere die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit von Institutionen wie Polizei, Gerichten, 
Frauenhäusern, Opferberatungsstellen, Sozialdiensten, ÄrztInnen und PsychologInnen u.a. 

                                                      
9 http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l33299.htm
10 http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
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Die Aus- und Weiterbildung dieser Fachkreise zur Problematik der Gewalt gegen Frauen ist 
für die Optimierung der Hilfe unerlässlich.  
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Auf unserer Webseite www.gleichstellung-schweiz.ch finden Sie weitere Informationsblätter 
zu verschiedenen Aspekten des Themas häusliche Gewalt. 

In der öffentlichen Fachbibliothek und Dokumentationsstelle des Eidgenössischen Büros für 
die Gleichstellung von Frau und Mann finden Sie rund 8000 Publikationen zu Gewalt- und 
Gleichstellungsthemen: Sachbücher, Fachzeitschriften, wissenschaftliche Zeitschriften sowie 
nicht veröffentlichte Texte (graue Literatur)  www.gleichstellung-schweiz.ch. 
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